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Checkliste 
Strafverbüssung im elektronisch überwachten Hausarrest - Electronic Monitoring 

 
 

Um eine (Ersatz-)Freiheitsstrafe von 20 Tagen bis zu 12 Monaten über Art. 79b Abs. 1 Bst. a StGB in der 

besonderen Vollzugsform eines elektronisch überwachten Hausarrestes verbüssen zu können, sind im 

Laufe des hierfür erforderlichen behördlichen Bewilligungsverfahrens diverse Unterlagen einzureichen. 

Vorliegende Checkliste soll Ihnen hierzu eine Hilfestellung bieten. 
 

Einzureichende Dokumente 
 

Folgende Dokumente sind für die Bewilligung der Strafverbüssung in der besonderen Vollzugsform eines 

elektronisch überwachten Hausarrestes notwendig: 
 
 

Arbeit 
 

Inhalt: Arbeits-/Ausbildungsort und -zeiten ☒ 

 Angestellte 
 

 Arbeitsvertrag/Arbeitsbestätigung 
 

☐ 

  Aktuelle Lohnabrechnung 
 

☐ 
 

 Selbstständig Erwerbende 

 

 

 Nachweis Selbstständigkeit  
(AHV Quartalsabrechnung, Sozialversicherungsausweis) 

☐ 

 

 Personen in Ausbildung 
 

 

 Ausbildungsbescheinigung 
 

☐ 
   

 

Ausländische Staatsangehörige 
 

 

 Nachweis über Aufenthaltsrecht 
 

☐ 

  Arbeits-/Ausbildungsberechtigung in der Schweiz ☐ 
   

Unterkunft  Mietvertrag/Eigentumsurkunde/Wohnsitzbestätigung ☐ 
   

Sonstiges  Nachweis Mobil- oder Festnetzanschluss 
 

☐ 

 
 Nachweis über die bezahlten Telefonkosten der 

letzten zwei Monate 
 

☐ 

  Nachweis Privathaftpflichtversicherung ☐ 
 

Diese Unterlagen sind im Rahmen der Gesuchstellung und der darauf folgenden Eignungsabklärung 

einzureichen. Bitte beachten Sie, wann Sie welche Dokumente abzugeben haben. Dies entnehmen Sie 

sowohl dem Gesuchsformular als auch dem Kurzüberblick über den Ablauf des Bewilligungsverfahrens 

sowie über die Durchführung der elektronischen Überwachung.  
 

Für allfällige Rückfragen stehen wir Ihnen über die untenstehenden Kontaktdaten während den 

angegebenen Bürozeiten jederzeit zur Verfügung. 


